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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen 

haben am 10. Juni 2020 unter der Nr. 2265/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Quantitative Entwicklung der gespeicherten Datensätze in der 

Erkennungsdienstlichen Evidenz "EDE"“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zur Frage 1:  

• Wie viele Datensätze zu Personen gemäß § 65 Abs 1 SPG waren seit dem Jahr 2010 

jeweils zum Stichtag 1.Juni in der "EDE" gespeichert? 

Bestandsstatistiken mit Stichtag 1. Juni werden nicht geführt. Entsprechend den 

Bedürfnissen des jährlichen Sicherheitsberichtes werden diese statistischen Daten immer 

nur mit Stichtag 31. Dezember erhoben und sind in dieser Form im jährlichen 

Sicherheitsbericht ausgewiesen. Diese Zahlen sind in der beiliegenden Tabelle 

zusammengefasst. 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2010 458.166 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2011 479.686 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2012 498.946 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2013 519.157 
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Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2014 536.517 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2015 552.701 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2016 569407 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2017 587.793 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2018 604.798 

Anzahl der gespeicherten Personen zum Stichtag 31.12.2019 621.678 

 

Zur Frage 2: 

• Wie viele Datensätze zu Personen gemäß § 65 Abs 2 SPG waren seit dem Jahr 2010 

jeweils zum Stichtag 1. Juni in der "EDE" gespeichert? 

Keine, da Gelegenheitspersonen niemals in der EDE eingespeichert werden. Auf die 

gesetzlichen Speicherbestimmungen des § 75 SPG darf verwiesen werden 

Zur Frage 3: 

• Wie viele Datensätze zu Personen gemäß § 65 Abs 3 SPG waren seit dem Jahr 2010 

jeweils zum Stichtag 1. Juni in der "EDE" gespeichert? 

Keine, da Identitätserfassungen i.V. mit § 35 Abs. 1 SPG niemals in der EDE eingespeichert 

werden. Auf die gesetzlichen Speicherbestimmungen des § 75 SPG darf verwiesen 

werden. 

Zur Frage 4: 

• Wie viele Datensätze zu Personen gem. § 65 Abs. 1 SPG wurden in den Jahren seit 2010 

jeweils aus der "EDE" gelöscht aus dem Rechtsgrund des 

a. § 73 Abs 1 Z 1 SPG? 

b. § 73 Abs 1 Z 2 SPG? 

c. § 73 Abs 1 Z 3 SPG? 

d. § 73 Abs 1 Z 4 SPG? 

e. § 73 Abs 1 Z 5 SPG? 

f.  § 73 Abs 1 Z 6 SPG? 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. Vorgenommene Löschungen haben das 

datenschutzrechtlich notwendige Faktum in sich, dass sie nicht mehr wiederhergestellt 

werden können und daher auch nicht statistisch erfassbar sind.  

Zu den Fragen 5 und 6: 

• Wie viele Datensätze zu Personen gem. § 65 Abs. 2 SPG wurden in den Jahren seit 2010 

jeweils aus der "EDE" gelöscht aus dem Rechtsgrund des 
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a. § 73 Abs 1 Z 1 SPG? 

b. § 73 Abs 1 Z 2 SPG? 

c. § 73 Abs 1 Z 3 SPG? 

d. § 73 Abs 1 Z 4 SPG? 

e. § 73 Abs 1 Z 5 SPG? 

f. § 73 Abs 1 Z 6 SPG? 

• Wie viele Datensätze zu Personen gem § 65 Abs 3 SPG wurden in den Jahren seit 2010 

jeweils aus der "EDE" gelöscht aus dem Rechtsgrund des 

a. § 73 Abs 1 Z 1 SPG? 

b. § 73 Abs 1 Z 2 SPG? 

c. § 73 Abs 1 Z 3 SPG? 

d. § 73 Abs 1 Z 4 SPG? 

e. § 73 Abs 1 Z 5 SPG? 

f. § 73 Abs 1 Z 6 SPG? 

Derartige Daten können aus der EDE gar nicht gelöscht werden, da sie niemals in die EDE 

eingespeichert wurden. Auf die gesetzlichen Speicherbestimmungen des § 75 SPG darf 

verwiesen werden 

Zur Frage 7: 

• Inwiefern trifft die Aussage zu bzw. nicht zu, dass es seit etwa 10 Jahren zu einer 

verstärkten Tendenz der Exekutive zur Durchführung von EB kommt? 

Dies Aussage trifft nicht zu. Siehe hierzu die angeschlossene Tabelle für die Kalenderjahre 

2010 bis 2019. 

Anzahl der ED- Behandlungen 2010 30.635 

Anzahl der ED- Behandlungen 2011 31.966 

Anzahl der ED- Behandlungen 2012 30.190 

Anzahl der ED- Behandlungen 2013 30.230 

Anzahl der ED- Behandlungen 2014 27.178 

Anzahl der ED- Behandlungen 2015 25.525 

Anzahl der ED- Behandlungen 2016 27.336 

Anzahl der ED- Behandlungen 2017 31.478 

Anzahl der ED- Behandlungen  2018 30.459 

Anzahl der ED- Behandlungen  2019 31.502 
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